
Verordnung der Gemeinde Hagen a.T.W.  
über die Öffnung der Geschäfte in der Gemeinde Hagen a.T.W.  

anlässlich der Hagener Kirmes 
 
 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28.11.1956 (BGBl. I, 
S. 875) zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Titels 4 und anderer Vorschriften 
der Gewerbeordnung vom 05.07.1976 (BGBl. I, S. 1773) i. V. m. Ziffer 4.9.7 der Verordnung über 
die Regelung von Zuständigkeiten im Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen 
Rechtsgebieten vom 24.03.1980 (Nds. GVBl. S. 87) zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22.12.1982 (Nds. GVBl. S. 549) und des § 40 der Nieders. Gemeindeordnung vom 22.06.1982 
(Nds. GVBl. S. 229) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Hagen 
a.T.W. in seiner Sitzung am 19.03.1985 folgende Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Anlässlich der alljährlich stattfindenden Hagener Kirmes dürfen die Verkaufsstellen am 
Kirmessonntag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 
 

§ 2 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
Hagen a.T.W., den 19.03.1985 
 
 
 

Gemeinde Hagen a.T.W. 
 
 
 

Große Kracht     Riepenhoff 
           Bürgermeister     Gemeindedirektor 


